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Sehr geehrter Herr Mumme,

lhre Fragen zur Finanzierung der suchtberatungsstellen werden wie folgt beantwortet:

1. Wann können die Suchtberatungsstellen im Landkreis mit einem Zwischenbescheid rechnen?

Eine Zwischeninformation zur beabsichtigten Förderung kann aufgrund der dezeitigen vorläufi-
gen Haushaltsführung nicht erfolgen. Die Zuwendungsbescheide werden erst nach Beschluss-
fassung des Haushaltsplanes des Landkreises und des Freistaates Sachsen erlassen. Erst da-
nach kann den Trägern der Suchtberatungsstellen die beantragte Zuwendung zugewiesen wer-
oen.

2. Warum gibt es bisher keinen Bescheid unter Vorbehatt?

Die Suchtberatungsstellen erhalten regelmäßig keinen Bescheid unter Vorbehalt, sondern auf
Antrag monatliche oder quartalsmäßige Abschlagszahlungen in Höhe von 1tj2 bvrir. 3t12 del
bestätigten Zuwendungssumme des Vorjahres. Damit ist die Arbeitsfähigkeit der Suchtbera-
tungsstellen sichergestellt. Eine Zwischeninformation erfolgt nicht. Die vorliegenden Anträge wer-
den nach Verabschiedung des Haushaltes des Landkreises und des FreiJtaates Sachsen be-
schieden.
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3. Göt es Aussichf danuf, Mahrkosf.en, die aufgruncl von zusäAichen Hygienemaßnahmen in
den Jahrcn 2020 und 2021 ent&,anden sid, edafret zu bekütmen?

lm Haushaltsjahr 2020 wurden keine finarziellen Anderungen aufgrund zusätzlicher Hygiene-
maßnahmen durch die Träger arE€zeigt. Da eine Anderung/Aktualbierung des Koeten- und Fi-'
nanlerungedanes nur im laufend€n Haushaltsjahr erfolgen kann, kann eine nechträgliche Erstat-
tung dieser Ausgaben nicht erfolgen.

Für das Haushaltsjahr 2021 wurden die angemeldeten BedarfB/beantragten Zurvendungen der
Träger in den Entwurf der Haushaltsplanung 2021 aufgenommen.
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